
Landesjugendhilfeausschuss 
des Freistaates Thüringen 
- 4. Legislaturperiode- 
 

 
 
 
 
 

Beschluss-Reg.-Nr. 110/08 
der 13. Sitzung des LJHA am 03.03.2008 in Erfurt 
 
 
 
Pauschalbeträge Tagespflege  
 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt die Fortschreibung des Aufwendungsersatzes für 
die Tagespflege zum 01.04.2008. 
 
 
 
Abstimmung:  16 Ja-Stimmen 
    0 Nein-Stimmen 
     1 Enthaltung 
 
einstimmig angenommen 
 
 



Fortschreibung des Aufwendungsersatzes für die Tagespflege 
 
 

Gesetzliche Grundlagen: 
 
§ 23 Abs. 2 SGB VIII i. V. m.  
§ 6 Thüringer Kindertagespflegeverordnung – ThürKitapflegVO 
 
 
Fortgeschriebener Aufwendungsersatz – gültig ab 01.04.2008  
 
Tabelle 1 

Altersgruppe 
 
 

Betreuungszeit materielle 
Aufwendungen 

in € 

Kosten der 
Erziehung 

in € 

Gesamtbetrag 
in € 

bis zum 
vollendeten 3. 
LJ. 
 
 
 

Halbtagesbetreuung 
 
2/3- Betreuung 
 
Ganztagesbetreuung 
 

150,10 
 

200,20 
 

250, 20 
 

70,20 
 

93,60 
 

117,00 

220,30 
 

293,80 
 

367,20 

vom vollendeten 
3. LJ. bis zum 
Schuleintritt 
 
 
 

Halbtagesbetreuung 
 
2/3- Betreuung 
 
Ganztagesbetreuung 
 

125, 10 
 

166,80 
 

208,50 

58,50 
 

78,00 
 

97,50 

183,60 
 

244,80 
 

306,00 

 
Stundensatz für ergänzende Tagespflege 
 
Tabelle 2 

Altersgruppe 
 
 

Stundensatz 

bis zum vollendeten 3. LJ. 
 
 
 

Sockelbetrag: 
70,20 € 
+ 
Stundensatz: 
1,70 € / h 

vom vollendeten 3. LJ. bis 
zum Schuleintritt. 
 
 
 

Sockelbetrag: 
58,50 € 
+ 
Stundensatz: 
1,50 € / h 

vom Schuleintritt bis zum 
Ende des Grundschulalters  
 
 

Sockelbetrag: 
46,80 € 
+ 
Stundensatz: 
1,30 € / h 

 
Der berechnete Stundensatz setzt sich aus einem Sockelbetrag der Kosten zur Erziehung und 
einem Stundensatz* zusammen.  
* gerundete Beträge 



 
Ergänzende Tagespflege: 
 
Ergänzende Tagespflege findet immer zusätzlich zu einer anderen Betreuungsform – außer 
Tagespflege selbst – statt. 
 
Der Zeitrahmen liegt i. d. R. unterhalb von zwanzig Betreuungsstunden. 
Bei einer Betreuung darüber hinaus handelt es sich nicht mehr um „ergänzende Tagespflege“. 
 
 
a)Sockelbetrag: 
Betrag der Kosten der Erziehung der jeweiligen Altersgruppe bei einer Halbtagsbetreuung 
 
 
b)Stundensatz: 
 
Berechnungsformel: 
 

Betrag der materiellen Aufwendungen (Halbtagsbetreuung) X 3 Monate 
   13 Wochen 
    � 
    Betrag 
    20 Wochenstunden = Betrag für den Stundensatz 
        (siehe Tabelle 2) 
 

 
 
Empfehlungen des Landesjugendhilfeausschusses zum: 
 

1. Hälftiger Erstattungsbeitrag zur angemessenen Alterssicherung:   39.80 € 
(Neu - fortgeschriebener Betrag ab 01.04.2008) 

 
2. Erstattungsbeitrag nachgewiesener Beiträge zu einer Unfallversicherung: 75.00 € 
(unverändert) 

 


